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Dirk Menzel, Augsburg

Evangelische Schule
Ernstfall kirchlicher Bildungsverantwortung
Wurde der Religionsunterricht bereits als 
Ernstfall kirchlicher Bildungspolitik in 
Zusammenarbeit und Auseinanderset
zung mit dem demokratisch-pluralen 
Staat bezeichnet, so werden Freie Schu
len in kirchlicher Trägerschaft zum Er
weis dafür, wie Kirche im »Spielraum der 
Freiheit« ihre Bildungsverantwortung für 
und in unserer gegenwärtigen Gesell
schaft versteht und wahmimmt. Kirche 
als »Kirche für andere« in einer umfas
senden pädagogischen »Sorge für ande
re« leistet dabei einen Beitrag zu ihrer 
Weltverantwortung, indem sie sich be
wußt »einer dienenden evangelischen 
Bildung und Erziehung aus Freiheit und 
für die Freiheit von der Entsprechung 
zwischen der pädagogischen Liebe zum 
Kind und dem Evangelium als Ausdruck 
der Liebe Gottes zum Menschen« (K. E. 
Nipkow) unterstellt.
Die entscheidenden Fragen seien denn 
auch bereits zu Beginn formuliert: Zielen 
die Bildungsbemühungen auf die Ermög
lichung selbständigen und selbstverant
wortlichen Menschseins, wie es von 
theologischer Seite in der Gottebenbild
lichkeit des Menschen angelegt ist, oder 
werden Kinder und Jugendliche (auch 

nur tendenziell) als Objekte von Beleh
rung in Wort und Tat verstanden? Gilt 
diese Bildungsverantwortung allen Men
schen, jenseits konfessioneller Zugehö
rigkeit beziehungsweise Nichtzugehörig
keit in prinzipieller Offenheit, oder geht 
es eher darum, Inseln protestantischen 
Glaubenslebens für den eigenen Nach
wuchs abzustecken?

DER »DRITTE WEG«

Der im folgenden gezeichnete Umriß ei
ner Freien Evangelischen Schule ist im 
Zusammenhang mit, aber unabhängig 
von der Konzeptionierung einer Freien 
Evangelischen Volksschule Augsburg 
entstanden. Intention der aus diesem ak
tuellen Anlaß formulierten Thesen ist es, 
von Seiten einer dezidiert religionspäd
agogischen Sicht, die sich als allgemeine 
Bildungstheorie mit spezifisch theologi
scher Begründung versteht, Gedanken zu 
formulieren, die für das Konzept einer 
Freien Evangelischen Schule unumgäng
lich erscheinen.
Konkret bedeutet dies, auf die vorhande
ne Spannung zwischen »Evangelium und 
Erziehung« hinzuweisen und Wege auf-
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zuzeigen, auf denen zwischen beiden Po
len vermittelt werden kann. Leitend 
könnte dabei der Ansatz K. E. Nipkows 
sein, der einen »dritten Weg« jenseits 
integraler -  direkter, konkreter und unab
weisbarer -  Ableitung von pädagogi
schen Maßstäben aus dem Evangelium 
sowie einer freisetzenden Unterschei
dung, die allein der pädagogischen Ver
nunft folgt, vorschlägt: In einem doppel
seitigen Interpretationsgang muß »dia
lektisch-konvergenztheoretisch« alles 
theoretische wie praktische Denken und 
Handeln theologisch und pädagogisch 
geprüft werden.

These 1
Eine Evangelische Schule lebt von dem Bild, das dort 
vom Menschen und von den Menschen in ihrem 
Umfeld gegenwärtig ist.
»Wir halten die Besinnung auf das Men
schenbild für besonders wichtig in einer 
Zeit, da die Überschätzung der Wissen
schaften und die nahezu unbeherrschbar 
werdende Folge angewandter Wissen
schaften einen kulturellen Gegenschlag 
auslöste, der in seinen Konsequenzen 
noch nicht absehbar ist.« So beschreibt 
der Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft 
evangelischer Schulbünde, Karl Heinz 
Potthast, eines jener Kriterien, das »gute 
Schule« bedingt und aufgrund der plura
listischen Grundhaltung Freier Schulen 
in diesen (besonders) offen vertreten und 
diskutiert werden kann.
Wenn nun das Menschenbild darüber 
hinaus nicht nur als ein Aspekt einer 
Evangelischen Schule gelten soll, son
dern als erste und wichtigste Säule eines 
dafür entworfenen Konzepts angenom
men wird, dann ist zweierlei zu klären: 
Wie begründet und gestaltet sich das Bild 
vom Menschen innerhalb evangelischer 
Theologie und Tradition? Welche Kon
sequenzen sind daraus für die Bildung 
des Menschen zu ziehen?

MENSCHENBILD
UND BILDUNGSGESCHEHEN

Das Bild vom Menschen in der christli
chen Anthropologie ist durch vier Sach
verhalte gekennzeichnet, die innerhalb 
der Theologiegeschichte unterschiedlich 
definiert und gewertet wurden:
□  das Vertrauen des Menschen auf Got

tes Wort von der Versöhnung,
□  der Einfluß der Sünde auf das Leben 

des Menschen,
□  die Gottebenbildlichkeit, in der der 

Mensch geschaffen wurde und zu der 
er zugleich als Person berufen ist, und

□  die Hoffnung auf Gott und die unver- 
•brüchliche Gemeinschaft mit ihm.

Für den Bereich menschlicher Bildung 

und menschlichen Zusammenlebens in 
»Bildungsinstitutionen« erwies dabei die 
Gottebenbildlichkeit besondere Rele
vanz, was nicht zuletzt durch die Entste
hung des Bildungsbegriffs in der deut
schen Mystik bei Meister Eckhart belegt 
ist. Ziel solch ursprünglicher Begrün
dung von Bildung ist die Bestimmung des 
Menschen, welche ihre spezifisch evan
gelisch-theologische Formung im Rah
men der Rechtfertigungslehre erhält.
Daraus ergeben sich Konsequenzen so
wohl für das Menschenbild als auch für 
das Bildungsgeschehen. Mit der Be
schreibung des Rahmens, an dem sich die 
Gestaltung des Bildungsprozesses, insbe
sondere mit »sich erst herausbildenden 
Subjekten«, zu orientieren hat, ist dann 
durch die Verschränkung von Rechtferti
gungslehre und Bildungsgedanken auch 
das Menschenbild umrissen, welches das 
Fundament aller weiteren Überlegungen 
sein soll. Hierbei folge ich G. Lämmer
mann, der mittels sieben ethischer und 
didaktischer Implikationen eben dies ein
zufangen sucht:
□  das Individuum gilt als Subjekt seiner 

eigenen Bildung,
□  Bildung zielt auf die Realisierung der 

Bestimmung des Menschen,
□  Bildung vollzieht sich als (Selbst-) Ar

beit,
□  Bildung eröffnet die Perspektive auf 

eine Zukunft, in der die Subjektwer- 
dung aller realisierbar ist,

□  Bildung begreift den Menschen als ein 
soziales und zur sozialen Verantwor
tung fähiges Subjekt,

□  Bildung rechnet sowohl mit der Bil
dungsbedürftigkeit als auch mit der 
Bildungsfähigkeit und -Willigkeit von 
Menschen,

□  Bildung ist prinzipiell zweckfrei.
Es ist aufzuzeigen, wie Leben und Zu
sammenleben in und um Schule dadurch 
beeinflußt werden könnten. Zuvor muß 
noch geklärt werden, welche Menschen 
Klientel und Umfeld einer dezidiert evan
gelischen Schule ausmachen können 
und/oder sollen.
Zunächst handelt es sich um die Initiato
ren, die über erste Überlegungen und 
konkrete Planungsaufgaben bis zur Rea
lisierung des Vorhabens Kraft, Zeit und 
Geld investieren, um eine Schule zu er
richten, die ihnen notwendige Alternative 
zum bisherigen Angebot an Schulen zu 
sein scheint. Das Spektrum der Träger
schaften beziehungsweise Stifterkreise 
reicht bei den bis in die Gegenwart neu
gegründeten Freien Evangelischen Schu
len von Einzelpersonen über Eltem-Leh- 
rer-Schulvereine bis zu Gründungsim
pulsen und Trägerschaften von Kirchen
gemeinden, Kirchenkreisen, Landeskir

chen, kirchlichen Werken und privaten 
Stiftungen.
Aufgrund der oben positiv hervorgeho
benen Vielgestaltigkeit wird keine Präfe
renz ausgesprochen werden können. 
Doch scheint es förderlich, wenn bei der 
Konstitution sowohl von Eltern- und 
eventuell Lehrerseite als auch von kirch
licher Seite Interesse und Engagement 
bekundet und gezeigt wird. Nicht zuletzt 
das Problem der baulichen, finanziellen 
und medialen Ressourcen, die der neuen 
Schule zur Verfügung stehen werden, 
hängt unter anderem davon ab.

LEHRER UND SCHÖLER

Es folgt die Frage, welches Lehrpersonal 
nach welchen Kriterien eingestellt wird, 
aber auch, auf welche Weise die Schule 
ihre Schüler rekrutiert: durch (soziale) 
Selbstauslese der Eltern, durch Erfassung 
aller Schüler eines Einzugsgebietes, oder 
durch Vorgaben über die Aufnahme von 
Schülern durch Schul-Träger und Schule, 
was zumindest »bedenkenswert« scheint. 
In der Aufnahmeordnung der Laborschu
le Bielefeld zum Beispiel ist eine paritä
tische Verteilung der Aufnahmen auf 
Jungen und Mädchen sowie ein Sozial
schlüssel festgelegt, nach dem »bis zu 
10 Prozent« der Aufnahmeplätze bevor
zugt an Gastarbeiterkinder (Ausländer
kinder aus der Unterschicht) vergeben 
werden.
Ein Grund dafür, sich mit dieser Proble
matik auseinanderzusetzen, ist die mög
licherweise latente Vorstellung, eine 
Freie Evangelische Schule böte die Mög
lichkeit, »Kinder aus den >Kanakenschu- 
len< mit deren widerwärtiger Integrierung 
von Fremden abzumelden« und auf eine 
»rein deutsche« Schule zu schicken. Des
halb müßte die Frage der Konfessionali- 
tät und der Religionszugehörigkeit der 
Schüler -  wie zuvor auch die der Lehrer 
-  explizit thematisiert werden.
Von der ausschließlichen Aufnahme 
Schüler evangelischer Konfession bis zu 
einer Aufnahmebeschränkung lediglich 
durch die vorhandene Kapazität sind alle 
Varianten denkbar und müßten auf dem 
Hintergrund des als konstitutiv darge
stellten christlichen Menschenbildes dis
kutiert werden. Bezieht sich dieses näm
lich nicht nur auf die Mitglieder christli
cher Kirche, wird am ehesten ein offene
res Modell in Frage kommen.
Damit stellt sich die Frage der Gestaltung 
der »spezifisch religiösen« Bereiche des 
Schullebens und des Unterrichts: der re
ligiösen Feiern, Andachten, etc. und des 
Religionsunterrichts. Für sie wie für alle 
anderen Bereiche hat zu gelten, was die 
letzte Denkschrift der EKD zum Religi-
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onsunterricht mit folgenden Worten um
schreibt: »Die Menschen in unserer enger 
werdenden >Einen Welt< brauchen das 
fruchtbare Wechselspiel von gewachse
ner Identität und anzustrebender Verstän- 
digungsfähigkeit" (EKD-Denkschrift 
»Identität und Verständigung«).
Neben der Überlegung, inwieweit religi
ös geprägt Elemente des Schullebens da
bei verpflichtend sein dürfen, kann das 
Angebot und die Gestaltung des Religi
onsunterrichts zum Prüfstein der Ver
wirklichung der christlichen Grundsätze 
werden. Das vorhandene Spektrum reicht 
vom herkömmlich nach Konfessionen 
und Religionen streng getrennten Religi
onsunterricht über konfessionelle Ko
operation und Zusammenarbeit von Reli
gionsunterricht und Ethikunterricht in ei
ner eigenständigen Fächergruppe -  wie in 
der Denkschrift der EKD vorgeschlagen 
-  bis zu Modellen wie dem religionspäd
agogisch fundierten Modell eines allge
meinen Religionsunterrichts bei Gert Ot
to, einem Lembereich »Lebensgestal- 
tung-Ethik-Religionskunde« in Branden
burg oder einem Lembereich »Religion, 
Ethik, Philosophie«, wie er vom Arbeits
kreis Grundschule vorgeschlagen wird. 
Diese Fragen zu diskutieren und deren 
Lösung in offener Weise zu finden, ent
spräche einer christlichen und -  in ge
schichtlich-realer Konkretion -  kirchli
chen BiIdungsVerantwortung, die »allen 
Menschen -  jenseits konfessioneller Zu
gehörigkeit beziehungsweise Nichtzuge
hörigkeit« gilt und deren theologische 
Grundfesten sich gerade in der »prinzi
piellen Offenheit von kirchlichen Bil
dungsangeboten« zu erweisen hätte (G. 
Lämmermann).
Eine Freie Evangelische Schule lebt von 
dem Menschenbild, das dort vom Men
schen und von den Menschen in ihrem 
Umfeld gegenwärtig ist.

These?
Eine Evangelische Schule muß ein Ort des Gesprächs 
und der (friedlichen) Auseinandersetzung aller an 
ihr Beteiligten sein.
Wie könnte Schule -  und wie kann beson
ders eine Evangelische Schule -  ein Ort 
»pädagogischer Kultur« werden? Wel
che Personen sind oder sollen als die dar
an Beteiligten angesehen und in ständig 
weiterzuführende Prozesse mit einbezo
gen werden?

EINE KULTUR DES VERTRAUENS

Behauptet man mit K. E. Nipkow, daß 
»alle Freien Schulen bessere Vorausset
zungen für die Schaffung einer >pädago- 
gischen Kultur< als staatliche Schule« ha
ben, dann muß mit ihm gefordert werden, 

daß für Evangelische Schulen bestimmte 
Optionen zu gelten haben. Diese die Qua
lität des menschlichen Umgangs unter
einander bestimmenden Faktoren sieht 
Nipkow am ehesten durch den Begriff 
einer »Kultur des Vertrauens« charakte
risiert. An der Dialektik von Gesetz und 
Evangelium könne sich so der Geist er
weisen, der in einer Schule vorherrscht 
und der auf ihre Grundlagen zurückweist. 
Das meint keine Auflösung der vorhan
denen Dialektik oder eine präzise Be
stimmung der rechten Unterscheidung 
und Zuordnung beider Formen göttlichen 
Handelns. Wo so etwas versucht wurde, 
führte es zumeist dazu, daß »die befrei
ende Botschaft des Evangeliums in ein 
einliniges Programm, eine starre Heils
lehre oder ein Rezept, das pädagogisch 
besserwisserisch vorgesetzt wird«, um
schlug (M. Schreiner). Die vorhandene 
Dialektik von Gesetz und Evangelium 
aufrechtzuerhalten, sie aber ständig zu 
reflektieren und den pädagogischen All
tag daran zu überprüfen, ist die sich dar
aus ergebende Aufgabe.
Ist dieser Diskurs- und Kommunikations
bedarf als Notwendigkeit erkannt, muß 
weiter gefragt werden, wer daran teilneh
men darf, kann und soll. Ohne ein opti
males Miteinander von Lehrern, Schü
lern und Eltern kann es keine gute Schule 
geben. »Eltemmotivation und Eltem- 
urteil« kommen in der Forschung wie in 
der praktischen Schularbeit nicht gleich
wertig neben Lehrerbefindlichkeit und 
Schülersituation zur Geltung.

»W AHRNEHMUNG GEMEINSAMER 
VERANTWORTLICHKEIT«

Gerade Bildungs- und Erziehungsarbeit, 
die bewußt in der Dialektik von Gesetz 
und Evangelium verortet ist, macht es 
jedoch unumgänglich, daß Eltern und 
Lehrer sich gemeinsam auf solche Sinno
rientierungen einlassen. Nicht weniger 
bedeutend ist die Beziehung Lehrer -  
Schüler einzustufen. Sie ist letztlich so 
bedeutsam, daß sie neben der im Dreieck 
von Lehrern, Eltern und Schülern alle 
Beziehungen betreffenden »Wahrneh
mung gemeinsamer Verantwortlichkeit« 
den wichtigsten Faktor darstellt, »der 
gute und schlechte Schulen voneinander 
unterscheidet« (K. E. Nipkow).
Lehrer -------------------— ^Eltern

| Schüler |
Schulträger--------------------- Personal
Deutlich ist aus diesem sehr vereinfachten 
Schaubild zu ersehen, daß in dem gefor
derten diskursiven Charakter keiner der 
unmittelbar Beteiligten von sie oder ihn 
betreffenden Fragen ausgeschlossen wer

den sollte. Ebenso deutlich ist aus der Dar
stellung zu ersehen, daß hier noch keine 
Wertigkeiten oder inhaltlichen Erläute
rungen ausgedrückt sind. In gleichem 
Maße, wie alle Beteiligten prinzipiell be
rücksichtigt werden müssen, ist für die 
verschiedenen Bereiche schulpraktischer 
und -organisatorischer Arbeit festzule
gen, wer wo mit welchem Einfluß mitre
den und mitverantworten kann und soll. 
Die als Personal bezeichnete Gruppe wird 
dabei lediglich bezüglich sie direkt betref
fender Fragen mit einbezogen werden.
Die Stellung des Schulträgers wird zu
nächst davon bestimmt sein, inwieweit 
dieser mit der Gruppe der Eltern oder 
Lehrer identisch ist. Falls der Träger die 
Landeskirche oder -  wie im konkreten 
Fall -  die Evangelische Gesamtkirchen
gemeinde Augsburg ist, wird ein Modus 
gefunden werden müssen, der verschie
dene Entscheidungsniveaus festlegt, die 
den direkt am Schulalltag Beteiligten not
wendige Freiheit und Selbstbestimmung 
gewährleistet. Ähnliches ist für die ver
bleibenden Gruppen von Lehrern, Eltern 
und Schülern zu fordern, deren Zusam
menarbeit nun näher betrachtet wird.

DIE MITSPRACHE ALLER

Ohne konkrete Kompetenzen und Zu
ständigkeiten festschreiben zu wollen, ist 
es sinnvoll, neben den durch die verschie
denen Schulordnungen und Schulgesetze 
gegebenen Strukturen eine Schulkonfe
renz einzurichten, wie sie etwa an der 
Bielefelder Laborschule mit Vertretern 
der Lehrenden, der Erziehungsberechtig
ten und der Schüler im Verhältnis 3 : 2 :  
1 eingerichtet wurde. Im Bewußtsein der 
Kriterien, wie sie von religionspädagogi
scher Seite an den Bildungsbegriff ange
legt werden, ist darüber hinaus aber auch 
an Formen der Schülermitbestimmung zu 
denken, wie sie in der Epoche der soge
nannten »liberalen Religionspädagogik« 
im ersten Drittel dieses Jahrhunderts be
reits gefordert, wie sie über bereits insti
tutionalisierte Formen von allgemein-

Bildung muß dos Ganze der Wirklichkeit 
zum Thema machen; durch Bildung, in bil
denden Lernprozessen, wird die 
Wirklichkeit reflexiv, wird unser Wahr
nehmen und Sprechen, Wissen und 
Handeln zurückbezogen auf die Frage 
nach dem Woher von allem und nach 
vorn gezogen zu der Frage nach dem 
Wohin von allem.

Karl Ernst Nipkow
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pädagogischer Seite in vielfältiger Form 
auch in den letzten Jahren vermehrt dis
kutiert wurden.
A. Flitner weist allerdings mit Nachdruck 
darauf hin: »Demokratie in der Schule 
darf sich nicht in der Einrichtung von 
Mitbestimmungsorganen erschöpfen, 
vielmehr gilt es, eine soziale Kultur des 
Miteinander zu entwickeln«. Der »Geist 
der Leitung« einer Evangelischen Schu
le, der mit J. H. Wichern »nicht der Geist 
des Gesetzes und darum der Geist der 
Freiheit und somit des Lebens« ist, wird 
diese Schule deshalb notwendigerweise 
zu einem Ort des Gesprächs und der 
(friedlichen) Auseinandersetzung aller 
Beteiligten werden lassen müssen.

These 3
Eine Evangelische Schule kann deshalb aber auch 
nicht vorgegebene Strukturen unreflektiert überneh
men, sondern muß eigene finden oder Übernomme
nes begründen.
Wie frei sind Freie Schulen? Für den 
Pädagogen H.v. Heutig müssen sie so frei 
sein, daß sie nicht durch »feste Ordnun
gen und Zeipläne und das Messen des 
einen Kindes am andern oder an der sta
tischen Norm« gefährden, was Schule 
seiner Ansicht nach sein soll:
»Ein Ort, an dem sich die allmähliche 
Übernahme von Verantwortung, die all
mähliche Entwicklung von Interessen zu 
Aufgaben, das allmähliche Aufgehen von 
Scheu in Vertrauen, von Selbstbehaup
tung in Mitbestimmung und Befolgung 
gemeinsamer Regeln, von Tätigkeit in 
Leistung, von >meiner Zeit< in der ge
meinsamen Zeit vollzieht.« (H.v. Hentig)

SPIELRAUM DER FREIHEIT

Inseln mit eigenem Gehalt und Innovati
onskraft hinsichtlich der inneren Schulre
form umschreibt K. H. Potthast die not
wendige Freiheit, die Freie Schulen besit
zen und bewahren sollten. Laut Art. 7 (4) 
Grundgesetz gilt: Die Schule darf in ihren 
Lehrzielen, Einrichtungen und in der 
Ausbildung ihrer Lehrer nicht hinter de
nen entsprechender staatlicher Schulen 
zurückstehen. Gefordert ist dadurch ein 
gleichwertiges Niveau, nicht aber ein 
gleichartiges Erscheinungsbild im Ver
gleich mit staatlichen Schulen.
Daß die staatliche Schulaufsicht aus Sicht 
der Freien Schulen dabei teilweise Maß
stäbe wie im vorigen Jahrhundert anlegt, 
etwa hinsichtlich der Genehmigung auf
grund des »besonderen pädagogischen 
Interesses«, der Lehrinhalte, der Ausbil
dung der Lehrer, der Schüler- und Eltern
mitwirkung oder der Benutzung von 
Schulbüchern, ist sicherlich zu verstehen 
-  nicht zuletzt aufgrund zum Teil gege

bener Abhängigkeit von der Vergabe öf
fentlicher Zuschüsse.
Betrachtet man nun aber die aufgrund der 
tatsächlich gegebenen Grundfreiheiten -  
freie Gestaltung des Schulbetriebs ein
schließlich der freien Bestimmung des 
Lehrstoffes, der Methoden und Lemzie- 
le; freie Lehrkräftewahl und freie Wahl 
der Schülerinnen und Schüler; Freiheit 
für die Verwirklichung eines besonderen 
pädagogischen Programms -  in Freien 
Schulen praktizierten pädagogischen 
Modelle, so stellt sich dabei die Frage, 
was eine Freie Evangelische Schule da
von (reflektiert) übernehmen kann und 
was sie an Innovationen durch- und um
setzen soll. Der »Spielraum der Freiheit« 
erweist sich so zunächst eher als schein
bar unbegrenztes Feld, das jedoch kri
tisch »durchforstet« werden muß.
Ausgehend von der »freisetzenden Un
terscheidung von Erziehung und Evange
lium«, die sich ihrer Verantwortung vor 
Gott stets bewußt sein muß, soll im fol
genden der Versuch unternommen wer
den, einige Schritte weiter in die konkrete 
Gestaltung einer Freien Evangelischen 
Schule vorzudringen. Bei einem Gang 
durch die Geschichte stößt man zum Bei
spiel auf Friedrich Wilhelm Dörpfeld 
(1824 -  1893), der zu den »Klassikern 
einer Theorie der (freien) evangelischen 
Schule« gerechnet werden kann. Er 
spricht der sogenannten Schulgemeinde 
(d.i. ein »Verband von Familien, welche 
sich zur gemeinsamen Schulerziehung 
ihrer Kinder vereinigt haben«) zahlreiche 
Aufgaben zu. Dabei überinterpretiert er 
zwar das sogenannte Elternrecht etwas, 
doch wird daraus zumindest der Wert 
dieses Aspekts, ohne die damit einher- 
gendenden Eltempflichten zu vernach
lässigen, stets bewußt bleiben.

EIN WEGWEISENDES MODELL

Ebenso kann man Peter Petersen (1884- 
1952) begegnen, der im Rahmen seines 
Lehramtsstudiums auch evangelische 
Theologie studierte und sich später reli
gionspädagogisch zunächst im Sinne der 
liberalen, dann der dialektischen Religi
onspädagogik äußerte. Am interessantes
ten allerdings dürften seine an der Uni
versitätsschule in Jena gewonnenen, un
ter den biblischen Leitspruch »Der Größ
te unter euch soll sein wie der Jüngste, 
und der Vornehmste wie ein Diener« (Lk 
22,26) gestellten praktischen Schulerfah
rungen sein -  insgesamt und bezüglich 
der »Eingliederung der religionskundli- 
chen Arbeit in den Gesamtunterricht« 
und der (auch) religiös gestalteten Feiern 
und Andachten, zum Beispiel Morgenfei
ern der gesamten Schule.

Neben den von Einzelpersonen erdachten 
Elementen und Konzepten geben auch 
die Erfahrungen vorhandener Freier 
Evangelischer Schulen Beispiele, die 
durch theoretische B egründungen und re
flektierte Praxiserfahrungen eine wichti
ge Quelle darstellen. Exemplarisch hier
für sei das Evangelische Schulzentrum 
Leipzig genannt, das 1991 gegründet 
wurde. Dessen Konzeption und pädago
gische Leitlinien wurden wesentlich vom 
Pädagogischen Referat der Evangeli
schen Schulstiftung in Nürnberg erarbei
tet, »gleichsam das Beste bisheriger Kon
zeptionen freier Schulen in evangelischer 
Trägerschaft zusammendenken und auf 
die besondere Leipziger Situation an
wenden.« (M. Schreiner).
Fünf Bereiche beziehungsweise Schwer
punkte werden in dem dort entwickelten 
Modell entfaltet und religionspädago
gisch reflektiert:
□  das Ziel einer ganzheitlichen Erzie

hung und Bildung,
□  das Ziel eines »Lebens und Lernens in 

christlicher Gemeinschaft«,
□  das Aufweisen einer religiös-ethi

schen Dimension auch im Fachunter
richt,

□  die Anwendung besonderer didak
tisch-methodischer Unterrichtsfor
men und

□  die Aus- und Weiterbildung der Lehr
kräfte in fachdidaktischer und erziehe
rischer Hinsicht.

WIE LEISTUNGEN BEURTEILEN?

Für den Religionspädagogen besteht die 
Arbeit bei der Beschäftigung mit einer 
explizit Evangelischen Schule darin, 
Wege zur Umsetzung des anhand der 
Lehre von der Rechtfertigung gewonne
nen Bildungsauftrags zu finden. K . E. 
Nipkow hat anläßlich der in den 70er 
Jahren geführten Diskussion über die 
Leistungsproblematik im Religionsun
terricht weitreichende Untersuchungen 
zu einem theologisch und religions
pädagogisch verantwortbaren Leistungs
begriff unternommen, die von ihren Er
gebnissen her einiges für ein Beurtei- 
lungs- und Benotungssystem einer Freien 
Evangelischen Schule hergeben könnte. 
Wenn Nipkow für eine prinzipiell gleiche 
Beurteilungsart im Religionsunterricht 
votiert, weil dies verbunden wäre »mit 
der Hoffnung auf Übertragbarkeit des
sen, wofür sich der Religionsunterricht 
zum Nutzen allen schulischen Unter
richts und damit aller Schüler in allen 
Fächern einsetzen sollte: Anwalt fü r ein 
pädagogisch verantwortbares Unter
richten, Lernen und Leisten zu sein«, 
dann könnte diese Forderung durchaus
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auch auf eine ganze Schule übertragen 
werden. Dort kann dann entweder ver
sucht werden, mit denselben Vorgaben 
wie an entsprechenden staatlichen Schule 
Wege in dem beschriebenen Sinn zu be
schreiten, notwendige pädagogische Er
gänzungen vorzunehmen oder ein ent
sprechend alternatives System einzufüh
ren, von dem man eine Übertragung auf 
das staatliche Schulsystem erhoffen 
könnte.
Eine Evangelische Schule darf vorgege
bene Strukturen nicht unreflektiert über
nehmen, sondern muß eigene finden oder 
Übernommenes begründen.

These 4
Eine Evangelische Schule ist somit als Autonomie- 
komplex zu denken, der aufgrund seiner Eingebun
denheit in Bestehendes dem gesellschaftlichen 
Wandel möglicherweise mit großer Adäquanz 
begegnen kann.
Gleichsam als Zwischenresümee und 
Überleitung zur vierten und letzten These 
kann behauptet werden:
»Bildung verlangt nach einer bewußt 
pädagogischen Form institutioneller Ge
staltung, die sich nur von den Beteiligten 
her erreichen läßt, nicht jedoch durch 
zentrale Normierung. Erforderlich ist 
eine Autonomie, die der einzelnen Schule 
den Raum für eine eigene Entwicklung 
gibt. Bildung ... verlangt die Autonomie 
der Schule« (F. Schweitzer / Chr. Th. 
Scheilke).

MENSCHEN, DIE SICH 
VERSTÄNDIGEN WOLLEN

Über die »zentrale Normierung«, die als 
Ausdruck des staatlich-(partei )politi- 
schen Einflusses gelten kann, wird man 
der zahlreichen weiteren Faktoren, die 
Schule mehr oder weniger stark beein
flussen, gewahr sein und das Verhältnis 
der konkreten Schule zu diesen bedenken 
müssen. Hierzu zählen neben der für eine 
Freie Evangelische Schule als besonders 
wichtig herausgestellten Elternschaft und 
Kirche die Kommune(n), die Wirt- 
schaftsgruppen, die Wissenschaft und 
ihre Organisationen, die Kunst und ihre 
Organisationen, die soziale Schichtung 
im Umfeld der Schule, die öffentliche 
Meinung, die »veröffentlichte Meinung« 
(Massenmedien) sowie weitere Vereine 
und Verbände aus den Bereichen Gesel
ligkeit, Sport, Freizeit, Gesundheit, Na
tur, Kultur etc.
Um nur einige Möglichkeiten zu nennen, 
könnte das Verhältnis der Schule zur 
Kommune im Sinne der englischen Com
munity schools oder in der Art einer 
»Nachbarschaftsschule« sowie ersten 
»Begegnungen« auf der politischen Ebe

ne gedacht werden. Beziehungen zur 
Wirtschaft wären nicht nur, aber insbe
sondere für den Bereich der Hauptschule 
in Form von Berufspraktika auf der einen, 
Ergänzung des schulintemen Angebots 
durch »schulfremde« Fachleute auf der 
anderen Seite eine Möglichkeit, gerade 
den Jugendlichen der Hauptschulen neue 
Perspektiven aufzuzeigen und zu ermög
lichen. Der Bildungsbegriff muß wieder 
als notwendiges Korrektiv auftreten, der 
in seiner ideologiekritischen Funktion 
das schulische Lernen des Subjekts nicht 
den Bedürfnissen von Wirtschaft und Ge
sellschaft unterworfen wissen will.
Während Kommune und Wirtschaft von 
der Schule aus weniger als »Gefahr«, 
sondern vielmehr im Sinne einer Chance 
für die pädagogische Arbeit als Lebens- 
und Erfahrungsraum wahrgenommen 
und darin miteinbezogen werden können, 
ist das Verhältnis zu den Massenmedien 
von vomeherein eher negativ geprägt. 
Kindheit heute gerät immer mehr zu ei
nem »Leben aus zweiter Hand«, das von 
einem allmählichen Verschwinden der 
Wirklichkeit begleitet ist. Diagnose und 
Therapie -  in erster allgemeiner Bestim
mung -  könnten deshalb so aussehen: 
»Die dem Menschen seit Anbeginn ver
traute Wirklichkeit weicht einer neuen -  
der Kunstwelt des Bildschirms, der Soft
ware, der gespeicherten, mechanisch ge
ordneten, zweifelsfreien Information ... 
Wir brauchen eben darum die nicht-me- 
diatisierten, selbst verantworteten, sinn
stiftenden Denk-, Wahmehmungs- und 
Aneignungs formen -  wir brauchen allge
mein gebildete Menschen, die sich unter
einander verständigen können und wol
len. Dies ist der kritische Auftrag der 
Stunde -  nicht Vermehrung des Wissens 
des einzelnen und nicht romantische Ab
wendung von der neuen Realität.« (H.v. 
Hentig)

DER CHARAKTER EINES AUFBRUCHS

Diese Auffassung deutet bereits an, daß 
die Schule gegenüber den Medien neben 
der nicht zu vernachlässigenden vorbe
reitenden Aufgabe hauptsächlich eine 
kompensatorische und (ideologie-)kriti- 
sehe Aufgabe wahmehmen müßte.
Es bleibt festzuhalten, daß Schulen mit 
ihrem Potential an Autonomie und Di
stanz »vor Zumutungen einer beschränk
ten Sicht der Realität« schützen und 
»Raum für Probehandeln, für Darüber
hinausdenken und für Kritik« geben.
Es bleibt, der Forderung folgend, daß sie 
dies »weit besser [könnten], wenn sie 
mehr Autonomie erhielten« (K. Klemm / 
H.-G. Rolff / K.-J. Tillmann), weiter zu 
fragen, ob hier nicht gerade Freie Schulen 

den ihnen gegebenen Spielraum im Ver
gleich zu den staatlichen Schulen produk
tiver zu nutzen im Stande sind.
Dies meint konkret den Anspruch, daß sie 
den beiden in der neueren Pädagogik und 
Religionspädagogik herausgestellten 
Anknüpfungspunkten für Schule adäqua
ter zu begegnen vermögen, nämlich der 
Lebenswelt der Schüler und den Schlüs
selproblemen unserer Zeit.
Keineswegs soll damit gesagt sein, daß 
dies für staatliche Schulen nicht möglich, 
von vomeherein ausgeschlossen sei.
»Das kann an jeder Schule geschehen, 
wenn man ihr die nötige Autonomie ein
räumt, nein, zumutet. Das Befolgen der 
Anordnungen von Schulverwaltungen ist 
sehr bequem -  das Neudenken der Schule 
ist höchst unbequem, verheddert sich in 
zeitverschlingenden Erörterungen, führt 
zu Konflikten, zieht unsichere Probeläufe 
nach sich.« (H.v. Hentig)
Solches Neudenken ist den Freien Schu
len vom Gesetzgeber in Form des Erwei
ses eines »besonderen pädagogischen In
teresses« auferlegt. Der gemeinsame Ent
schluß, der sich in einem gemeinsamen 
Ideen- und Handlungsentwurf äußert, 
gibt dem Willen zum Leisten des Besse
ren den Charakter eines Aufbruchs, der 
trotz aller geschilderten Schwierigkeiten 
alle angesprochenen Aspekte bewußt mit 
einbezieht und so aus der Reflexion der 
Autonomie sowie der Eingebundenheit 
der Institution und der in ihr und um sie 
wirkenden Menschen dem gesellschaftli
chen Wandel möglicherweise mit größer 
Adäquanz begegnen kann.

Dirk Menzel ist Mitarbeiter am Lehrstuhl für 
Evangelische Theologie mit Schwerpunkt 
Religionspädagogik an der Universität Augsburg.

Auf sich allein gestellt, kann der 
Religionsunterricht nur wenig zu 
Wahrnehmungsveränderungen sowie 
zur Veränderung unserer Sehweisen und 
Deutungsmuster beitragen. Im Verein 
mit anderen Unterrichtsfächern eröffnen 
sich mehr Möglichkeiten. Dies ist die 
große Chance von Schulen in evange
lischer Trägerschaft, vorausgesetzt, sie 
buchstabieren ihr Proprium nicht nur im 
Schulleben oder in besonderen Vorhaben 
an den Rändern, sondern im täglichen 
Unterricht selbst.

Karl Ernst Nipkow


